
Rhein-Kreis Neuss 
  

 
 

Neuss/Grevenbroich, 16.10.2023   
 

An die   
Mitglieder des Jugendhilfeausschusses 
 
nachrichtlich: 

An die  
stv. Mitglieder des Jugendhilfeausschusses  

und die Kreistagsabgeordneten,  

die nicht dem Jugendhilfeausschuss angehören 
 

An den Landrat und die Dezernenten 
 

Einladung 
zur 9. Sitzung 

des Jugendhilfeausschusses 
(XVII. Wahlperiode) 

am Donnerstag, dem 02.11.2023, um 17:00 Uhr 

JAM „Jugendhaus Am Markt„ 
Am Markt 11 

41363 Jüchen / Garzweiler 

TAGESORDNUNG:  
 

Öffentlicher Teil: 
 

 1.   Eröffnung der 9. Sitzung  
   
 1.1.   Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der 

Beschlussfähigkeit 
 

   
 1.2.   Genehmigung der letzten Niederschrift  
   
 2.   Jugend- und Familienhilfe  
   
 2.1.   Bericht der Koordinatorin für das Netzwerk Kinderschutz 

Vorlage: 51/3370/XVII/2023 
 

   
 2.2.   Interkommunale Fachstelle im Jugendamt des Rhein-Kreises 

Neuss für die Verfahrenslotsen - Sachstandsbericht 
Vorlage: 51/3372/XVII/2023 
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 2.3.   Umsetzung der Empfehlungen der gpaNRW zur überörtlichen 

Prüfung 2020 - Sachstandsbericht 
Vorlage: 51/3373/XVII/2023 

 

   
 3.   Tageseinrichtung für Kinder / Tagespflege  
   
 3.1.   Förderung des Neubaus einer Kindertageseinrichtung der 

Stadt Jüchen auf der Stadionstraße in Jüchen 
Vorlage: 51/3375/XVII/2023 

 

   
 3.2.   Errichtung eines Waldkindergartens in Rommerskirchen, 

Orchideenweg 15 
Vorlage: 51/3376/XVII/2023 

 

   
 3.3.   Errichtung eines Waldkindergartens in Korschenbroich, 

Mühlenkamp 34 
Vorlage: 51/3377/XVII/2023 

 

   
 3.4.   Ausbau der Familienzentren im Kindergartenjahr 2023/24 

Vorlage: 51/3378/XVII/2023 
 

   
 3.5.   Interessensgemeinschaft Kindertagespflegepersonen im 

Rhein-Kreis Neuss 
Vorlage: 51/3379/XVII/2023 

 

   
 4.   Jugendarbeit / Jugendschutz  
   
 4.1.   Ferienaktionen 

Vorlage: 51/3380/XVII/2023 
 

   
 4.2.   Antrag der Kath. Kirchengemeinde St. Peter Rommerskirchen 

auf Bezuschussung der Kosten für die Sanierung der 
Sanitäranlagen in der Jugendeinrichtung „Jugendhaus JUST-
in“ in Rommerskirchen 
Vorlage: 51/3381/XVII/2023 

 

   
 5.   Mitteilungen der Verwaltung  
   
 6.   Anfragen  
   
 7.   Verschiedenes  
   

 

 
 
Vorsitz 
 

  



Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  16.10.2023 

51 - Jugendamt 

 

Sitzungsvorlage-Nr. 51/3370/XVII/2023 

 
 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Jugendhilfeausschuss 02.11.2023 öffentlich 

 
  

 
 
Tagesordnungspunkt 2.1: 
 

Bericht der Koordinatorin für das Netzwerk Kinderschutz 
 

Sachverhalt: 

Mit dem am 01.05.2022 in Kraft getretenem Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur 
Weiterentwicklung und Verbesserung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen in 
Nordrhein-Westfalen (Landeskinderschutzgesetz NRW) haben die Jugendämter in § 9 die 
Aufgabe erhalten, interdisziplinäre Netzwerke zum Kinderschutz aufzubauen und zu 
koordinieren.  
 
Für das Jugendamt des Rhein-Kreises Neuss nimmt seit dem 01.01.2023 Frau Bertho als 
Koordinatorin für das Netzwerk Kinderschutz diese Aufgabe war.  
 
In der Ausschusssitzung wird Frau Bertho über ihre Arbeit berichten. 
 
 

Beschlussvorschlag: 

Der Kreisjugendhilfeausschuss nimmt die Ausführungen der Koordinatorin für das Netzwerk 

Kinderschutz zur Kenntnis.  

 
 
 

Anlage Top 2.1 Netzwerke Kinderschutz JHA 





Netzwerke Kinderschutz 
gem. § 9 LKSchG

Jugendhilfeausschusssitzung am 02.11.2023



Netzwerkkoordination „Kinderschutz“ gem. § 9 LKSchG

Aufgaben der Netzwerkkoordinatorin:

1. die fachliche Begleitung des Netzwerkes in seiner 

Aufgabenwahrnehmung,

2. die Koordinierung von Maßnahmen zur Sicherstellung der 

Netzwerkstrukturen, insbesondere der Netzwerktreffen,

3. die bedarfsgerechte Organisation regelmäßiger Fortbildungsangebote 

für die am Netzwerk Teilnehmenden 

4. der Informationstransfer zu und aus sowie die Vertretung in anderen 

Netzwerken und Arbeitsgemeinschaften im Jugendamtsbezirk mit 

Berührungspunkten zum Kinderschutz.



Gesetzlich vorgesehene Akteure im Netzwerk Kinderschutz 

• das Jugendamt, insbesondere der Allgemeine Soziale Dienst,

• Träger von Einrichtungen und Diensten, mit Vereinbarungen gemäß § 8a 

Absatz 4 SGB VIII,

• insoweit erfahrene Fachkräfte,

• Geheimnisträger gemäß § 4 Absatz 1 KKG,

• Schulen,

• Gesundheitsämter, 



Gesetzlich vorgesehene Akteure im Netzwerk Kinderschutz 

• Polizei- und Ordnungsbehörden,

• Familiengerichte,

• Staatsanwaltschaften,

• Verfahrensbeistände,

• Träger der Eingliederungshilfe für Minderjährige nach SGB IX

• Netzwerke Frühe Hilfen.



Kreisweites Netzwerk Kinderschutz für den Rhein Kreis Neuss

Sachstand

• Kooperationsvereinbarung aller JÄ im Rhein-Kreis Neuss für ein 

kreisweites Netzwerk Kinderschutz.

• Alle Stellen für die Netzwerkkoordination sind in den Jugendämtern 

besetzt seit 01.09.2023.

• Die Geschäftsordnung wurde erstellt. 



Kreisweites Netzwerk Kinderschutz für den Rhein Kreis Neuss

Vorbereitungen für 2024:

• Zwei Fachtage in Planung auf Anfrage von bestehenden Netzwerken im 

Bereich Kinderschutz.

• Auftaktveranstaltung in Planung für das Netzwerk Kinderschutz.

• Bedarfsabfrage bei Entscheidungsträgern und Mitarbeitern der 

Berufsgruppen, die ins Netzwerk aufgenommen werden. 

• Sodann bedarfsgerechte Fortbildungsplanung für die verschiedenen 

Berufsgruppen. 



Aufbau der kommunalen Netzwerke Kinderschutz für 
Korschenbroich, Jüchen und Rommerskirchen 

Intern:

• Erfassung der bestehenden Arbeitskreise/Netzwerke im Bereich 

Kinderschutz.

• Interne Verständigung – was braucht es, um im Kinderschutz im 

Jugendamt effektiv zusammenarbeiten zu können?

• Schulungen zur Annahme und Weiterleitung von Mitteilungen bzgl. 

Kindeswohlgefährdung für alle Abteilungen des Jugendamt.

• Erarbeitung eines internen Schutzkonzeptes. 



Aufbau der kommunalen Netzwerke für Korschenbroich, 
Jüchen und Rommerskirchen 

Extern:

• Grundlagenschulungen der zukünftigen kommunalen Netzwerkakteure 

und Darstellung des Verfahrens im Bereich Kindeswohlgefährdung.

• Öffentlichkeitsarbeit 

In Planung:

• Durchführung des Kurses „IKIK – interdisziplinäre Kooperation im 

Kinderschutz“ (auch kreisweit).

• Kommunale Bedarfsabfrage 

• Vernetzung von Netzwerkakteuren auf kommunaler Ebene durch 

Arbeitskreise, etc. 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!





Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  16.10.2023 

51 - Jugendamt 

 

Sitzungsvorlage-Nr. 51/3372/XVII/2023 

 
 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Jugendhilfeausschuss 02.11.2023 öffentlich 

 
  

 
 
Tagesordnungspunkt 2.2: 
 

Interkommunale Fachstelle im Jugendamt des Rhein-Kreises Neuss für die 
Verfahrenslotsen - Sachstandsbericht 
 

Sachverhalt: 

Die Einführung des Verfahrenslotsen ab dem 01.01.02024 stellt einen wichtigen Meilenstein 

auf dem Weg zu einer Zusammenführung aller Leistungen der Eingliederungshilfe für junge 

Menschen mit einer Behinderung unter dem Dach der Kinder- und Jugendhilfe dar.  

Das Bestreben der Jugendämter im Rhein-Kreis Neuss zur Einrichtung einer gemeinsamen 

Fallstelle für die Verfahrenslotsen nach § 10b SGB VIII hat der Kreisjugendhilfeausschuss in 

seiner Sitzung am 10.05.2023 begrüßt. Er hat zudem die Verwaltung beauftragt, eine 

öffentlich-rechtliche Vereinbarung zu entwickeln und die entsprechenden Personalkosten 

einzuplanen. 

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Aufgaben des Verfahrenslotsen 

nach § 10b SGB VIII von den Städten Dormagen, Grevenbroich, Kaarst, Meerbusch und 

Neuss auf den Rhein-Kreis Neuss ist nunmehr erstellt und mit allen Kommunen im Rhein-

Kreis Neuss abgestimmt. Die endgültige Zustimmung erfolgte in der Septembersitzung im 

Kreistag. 

Die Vereinbarung ist als Anlage beigefügt. 

Ein Bestandteil der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ist in § 5 die Bildung einer 

Steuerungsgruppe durch die beteiligten Jugendämter, die konzeptionelle und koordinierende 

Aufgaben im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Verfahrenslotsen wahrnimmt.  

Die Bildung der Steuerungsgruppe ist abgeschlossen und besteht aus Leitungskräften des 

Allgemeinen Dienstes und der Eingliederungshilfe.  
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Auf Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erstellt die Steuerungsgruppe derzeit 

das Rahmenkonzept. Ein Entwurf, der noch ausformuliert und redaktionell bearbeitet werden 

muss, ist in der Anlage beigefügt.  

Die Stelle für die Verfahrenslotsen ist ausgeschrieben und eine erste Verfahrenslotsin kann 

bereits am 01.11.2023 ihre Arbeit aufnehmen. 

 
 

Beschlussvorschlag: 

Der Kreisjugendhilfeausschuss nimmt den Bericht zur Interkommunalen Fachstelle für die 

Verfahrenslotsen zur Kenntnis. 

 
 
 

Anlage Top 2.2 ÖRV  Verfahrenslotse Stand 22.08.2023 
Anlage Top 2.2 Verfahrenslotsen Rahmenkonzept 12.10.2023 
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Aufgaben 
des Verfahrenslotsen nach § 10 b Sozialgesetzbuch VIII von den 
Städten Dormagen, Grevenbroich, Kaarst, Meerbusch und Neuss  

auf den Rhein-Kreis Neuss 
 
 
 
Präambel 
Das am 10.06.2021 in Kraft getretene Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) hat die 
Grundlage für eine Zusammenführung aller Leistungen der Eingliederungshilfe für junge 
Menschen mit einer Behinderung in der Kinder- und Jugendhilfe geschaffen. Die bisherige 
Aufteilung zwischen dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe und dem Träger der Eingliede-
rungshilfe soll damit ab dem 01.01.2028 entfallen. 
 
Auf dem Weg zu einer inklusiven Lösung sieht das KJSG ein Stufenmodell vor: Die erste 
Stufe wurde mit Inkrafttreten des KJSG umgesetzt. Durch Änderungen im SGB VIII wurde 
die inklusive Ausrichtung der Kinder- und Jugendhilfe verankert. Schnittstellen zur Eingliede-
rungshilfe im SGB IX wurden bereinigt.  
 
Mit der zweiten Stufe werden ab 2024 in § 10b SGB VIII die Verfahrenslotsen eingeführt, die 
zunächst bis zum 31.12.2027 befristet sind. Ab 01.01.2028 wird letztlich mit Umsetzung der 
dritten Stufe die Gesamtzuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe für alle junge Menschen 
geschaffen. 
 
Um die Aufgaben der ab 01.01.2024 einzusetzenden Verfahrenslotsen auf den Rhein-Kreis 
Neuss zu übertragen, wird zwischen den Städten Dormagen, Grevenbroich, Kaarst, Meer-
busch, Neuss sowie dem Rhein-Kreis Neuss gemäß §§ 23 ff. des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) die nachfolgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung ge-
schlossen.  

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung  

(1) Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - KJSG (BGBl. Teil 1 Nr. 29 vom 09.06.2021) 
bildet die Grundlage für die stufenweise Zusammenführung aller Leistungen der Einglie-
derungshilfe für junge Menschen mit einer Behinderung in der Kinder- und Jugendhilfe.  

(2) Aufgaben der künftigen Verfahrenslotsen sind: 

• Verfahrenslotsen unterstützen und begleiten junge Menschen sowie deren Mütter, 
Väter, Personen- und Erziehungsberechtigte bei der Antragsstellung, Verfolgung und 
Wahrnehmung von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB VIII und SGB IX. 
Es handelt sich um ein eigenständiges, unabhängiges Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebot. 

• Der örtliche Träger der Jugendhilfe wird von den Verfahrenslotsen bei der Zusam-
menführung der Leistungen der Eingliederungshilfe für junge Menschen in dessen 
Zuständigkeit unterstützt. Verfahrenslotsen berichten halbjährlich gegenüber dem 
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe insbesondere über Erfahrungen der 
strukturellen Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen 
sowie mit anderen Jugendhilfeträgern. 

Grundlage für die Ausübung dieser Aufgaben bildet die „Empfehlung zur Umsetzung des Ver-
fahrenslotsen nach § 10b SGB VIII“ der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter. 
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(3) Die Aufgaben des Verfahrenslotsen übernimmt ab 01.01.2024 das Jugendamt des Rhein-
Kreises Neuss für die Jugendämter der Städte Dormagen, Grevenbroich, Kaarst, Meer-
busch und Neuss gemäß § 23 Absatz 1 erste Alternative GkG in seine Zuständigkeit. 

§ 2 Personal 

Der Rhein-Kreis Neuss erledigt die nach § 1 übertragenen Aufgaben mit eigenem Personal, 
wobei die personelle Ausstattung schrittweise erfolgt. Zunächst wird davon ausgegangen, dass 
für die Aufgabenerledigung zumindest drei Vollzeitkräfte (pädagogische Fachkräfte und/oder 
Verwaltungskräfte) erforderlich sind. Da es sich um eine neue Aufgabe handelt, deren Umfang 
im Vorfeld nicht konkret zu bestimmen ist, einigen die Vertragspartner sich darauf, dass der 
Personaleinsatz im Rahmen der Steuerungsgruppe nach § 5 dieser Vereinbarung evaluiert und 
- sofern erforderlich - im gegenseitigem Einvernehmen angepasst wird.  

§ 3 Kostenerstattung  

(1) Erhoben werden Personal- und Sachkosten nach dem jeweils aktuellen KGSt-Bericht „Kos-
ten eines Arbeitsplatzes“. Für pädagogische Fachkräfte wird Entgeltgruppe S 12 festge-
legt, für Verwaltungskräfte EG 9c. Die neuen Sätze werden zum 01.01. des Folgejahres 
berücksichtigt. 

(2) Die Summe der Personal- und Sachkosten für das nach § 2 eingesetzte Personal wird im 
Verhältnis zur Einwohnerzahl in den jeweiligen Jugendamtsbezirken aller Vertragspartner 
aufgeteilt. Bemessungsgrundlage sind die vom IT.NRW zum 31.12.2023 erhobenen Ein-
wohnerzahlen. Die beteiligten Städte erstatten dem Rhein-Kreis Neuss ihren so ermittelten 
Anteil. 

(3) Die Erstattung an den Rhein-Kreis Neuss erfolgt von den Kooperationspartnern als Ab-
schlag jeweils zum 01.03. und 01.09.  

(4) Sofern die in § 2 vorgesehene Evaluation eine Erhöhung des Personalbestandes zur Folge 
hat, erhöht sich die Summe der Personal- und Sachkosten entsprechend ab Besetzung der 
neu eingerichteten Stellen (-anteile). 

§ 4  Umsatzsteuer 

Sollte der Rhein-Kreis Neuss künftig zur Umsatzsteuer herangezogen werden, wird diese bei 
der Ermittlung der Gesamtkosten entsprechend berücksichtigt und den Kooperationspartnern 
entsprechend der in § 3 dieser Vereinbarung dargestellten Anteile in Rechnung gestellt. Dies 
gilt auch für eine eventuell rückwirkende Heranziehung durch die Finanzverwaltung im Rah-
men einer Betriebsprüfung. 

§ 5 Steuerungsgruppe 

(1) Die beteiligten Jugendämter bilden eine Steuerungsgruppe, die konzeptionelle und koor-
dinierende Aufgaben im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Verfahrenslotsen wahr-
nimmt. Sie evaluiert auch die personelle Ausstattung nach § 2 dieser Vereinbarung. Zu 
diesem Zwecke finden regelmäßige Treffen nach Bedarf - mindestens jedoch halbjährlich 
- statt.  

(2) Der Rhein-Kreis Neuss erstellt und übersendet jährlich einen schriftlichen Tätigkeitsbericht 
und berichtet auf Anfrage auch in den jeweiligen Jugendhilfeausschüssen über die Arbeit, 
ihren Verlauf und die Entwicklung. 



Seite 3 von 4 

§ 6 Salvatorische Klausel, Vertragsänderung 

(1) Änderungen oder Ergänzungen der Vereinbarung bedürfen der Schriftform und müssen 
als solche ausdrücklich gekennzeichnet sein. Dies gilt auch für die Änderung dieser Schrift-
form. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen hat nicht die Unwirksamkeit der ganzen 
Vereinbarung zur Folge. 

(2) Sofern Veränderungen insbesondere hinsichtlich des Personalbedarfes und der daraus re-
sultierenden Kostenerstattung eintreten, erfolgen diese in gegenseitigem Einvernehmen 
in Schriftform.  

§ 7 Inkrafttreten und Geltungsdauer 

Diese Vereinbarung tritt nach ihrer aufsichtsbehördlichen Genehmigung und einen Tag nach 
Bekanntgabe im Veröffentlichungsblatt der Aufsichtsbehörde, frühestens jedoch zum 
01.01.2024 in Kraft. Ihre Laufzeit endet am 31.12.2027.  

 

 

 
Für den Rhein-Kreis Neuss 

Neuss/Grevenbroich, den 

 

 

 
______________________________  _________________________________ 
Hans-Jürgen Petrauschke  Dirk Brügge 
Landrat  Kreisdirektor 
 
 
 
Für die Stadt Dormagen 

Dormagen, den 

 

 

 
______________________________  _________________________________ 
Erik Lierenfeld   Fritz Bezold 
Bürgermeister  Erster Beigeordneter 
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Für die Stadt Grevenbroich 

Grevenbroich, den 

 

 

 
______________________________  _________________________________ 
Klaus Krützen   Florian Herpel 
Bürgermeister  Dezernent 
 
 
 
Für die Stadt Kaarst 

Kaarst, den 

 

 

 
______________________________  _________________________________ 
Ursula Baum   Stefan Meuser 
Bürgermeisterin  Beigeordneter 
 
 
 
Für die Stadt Meerbusch 

Meerbusch, den 

 

 

 
______________________________  _________________________________ 
Christian Bommers   Peter Annacker 
Bürgermeister  Dezernent 
 
 
 
Für die Stadt Neuss 

Neuss, den 

 

 

 
______________________________  _________________________________ 
Reiner Breuer   Ralf Hörskens 
Bürgermeister  Beigeordneter 
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JUGENDÄMTER IM RHEIN-KREIS NEUSS 

 

Gemeinsame Fachstelle für die Verfahrenslotsen im Rhein-Kreis Neuss  
 

Rahmenkonzept - Entwurf 
 

 

EINLEITUNG 

Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz verfolgt mit seinen Änderungen im SGB VIII das immer wieder neu 

formulierte Ziel der Inklusiven Jugendhilfe. 

Diese neue Ausrichtung und die damit verbundenen Aufgaben stellen die umfassendste Änderung der Kin-

der- und Jugendhilfe seit Bestehen des SGB VIII dar. Sie bietet für Kinder, Jugendliche, Familien und Sorge-

berechtigte die Chance, dass die Hilfen aus einer Hand gewährt werden. Ihre Expertise und Erfahrung im 

Bereich der Steuerung und Planung der Leistungen können die Jugendämter in diesen Prozess gut einbrin-

gen.  

 

VERFAHRENSLOTSEN ALS MEILENSTEIN AUF DEM WEG ZUR INKLUSIVEN JUGENDHILFE   

Im Jahr 2021 trat das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) in weiten Teilen in Kraft. Eine zentrale In-

tention des Gesetzes besteht darin, neben einer Stärkung der Rechte und einer intensiveren Beteiligung 

von Kindern, Jugendlichen, Eltern und Familien, den Weg zu einer inklusiven Lösung der Kinder- und Ju-

gendhilfe zu bereiten. 

Unter der Inklusiven Jugendhilfe wird die Zusammenführung von Leistungen für junge Menschen mit (dro-

hender) Behinderung in das SGB VIII verstanden. Diese Intention steht unter dem Vorbehalt eines entspre-

chenden Gesetzes zum 01.01.2028.  

Für die Zusammenführung der Leistungen hat sich der Gesetzgeber für ein Drei-Stufen-Modell entschieden. 

Erste Stufe ab dem 10.06.2021: Mit der bereits am 10.06.2021 in Kraft getretenen ersten Stufe ist durch 

verschiedene Änderungen im SGB VIII die inklusive Ausrichtung der Kinder- und Jugendhilfe verankert und 

sind Schnittstellen zur Eingliederungshilfe im SGB IX bereinigt worden. 

Zweite Stufe ab dem 01.01.2024: Mit der zweiten Stufe werden ab 2024 in § 10b SGB VIII die Verfahrens-

lotsen eingeführt, die zunächst bis zum 31.12.2027 befristet sind. Möglichweise erfolgt eine Fortführung 

über das Jahre 2028 hinaus. 

Dritte Stufe ab dem 01.01.2028: Die dritte und letzte Stufe des KJSG bildet die Gesamtzuständigkeit der 

Kinder- und Jugendhilfe für alle junge Menschen; der Vorrang des SGB IX für junge Menschen mit einer 

(drohenden) geistigen, körperlichen oder Sinnesbehinderung entfällt (§ 10 Abs. 4 SGB VIII). 

Alle dieser Schritte bedeuten eine deutliche Intensivierung der Zusammenarbeit aller Sozialleistungsträger, 

bei der Erfüllung deren Aufgaben eng zusammen zu arbeiten. Dies gilt für alle Sozialleistungsträger und da-

her umfassender als die Regelungen für Rehabilitationsträger, die schon im SGB IX umfassend und klar nor-

miert ist.  

Die mit der zweiten Stufe 01.01.2024 neu eingeführten Verfahrenslotsen haben im Wesentlichen zwei Auf-

gaben: 
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1. Sie unterstützen und begleiten junge Menschen, die wegen einer (drohenden) Behinderung einen 

(möglichen) Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe haben, sowie deren Mütter, Väter, Perso-

nensorge- und Erziehungsberechtigte bei der Antragstellung, Verfolgung und Wahrnehmung von Leis-

tungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII und dem SGB IX (§ 10b Abs. 1 SGB VIII).  

2. Sie unterstützen den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Zusammenführung der Leis-

tungen der Eingliederungshilfe für junge Menschen in dessen Zuständigkeit (§ 10b Abs. 2 SGB VIII) und 

damit einen wichtigen Baustein für die Umsetzung der inklusiven Lösung liefern. 

Damit die Verfahrenslotsen ihrem umfassenden Auftrag in der Kinder- und Jugendhilfe gerecht werden zu 

können, sind die folgenden Merkmale zur deren Arbeitsweise verbindlich vorausgesetzt: 

 Organisatorische Unabhängigkeit von Verwaltungsverfahren der Eingliederungshilfe. 

 Die einzelfallbezogene Beratung- und Unterstützungsarbeit erfolgt weisungsungebunden. 

 Die Verfahrenslotsen haben im Gegenzug keine Weisungsbefugnis gegenüber den fallführenden Fach-

kräften der Eingliederungshilfe. 

 Die Unterstützung der Jugendämter bei der Zusammenführung der Leistungen der Eingliederungshilfe 

erfolgt weisungsgebunden. 

 

INTERKOMMUNALE FACHSTELLE 

Interkommunale Fachstelle für die Verfahrenslotsen im Rhein-Kreis Neuss 

Schon nach den ersten Konkretisierungen des Gesetzestextes und nach Vorliegen der Empfehlungen zur 

Umsetzung des § 10b SGB VIII haben sich die bestehenden regionalen Arbeitskreise der Eingliederungshilfe 

nach dem SGB VIII, bestehend aus allen Jugendämtern des Rhein-Kreis Neuss zusammengeschlossen und 

sich gemeinsam mit den Auswirkungen dieses Gesetzestextes beschäftigt. Die Zusammenarbeit der kreisan-

gehörigen Jugendämter hat sich seit Jahren bewährt und, insbesondere bei den Leistungen der Eingliede-

rungshilfe, zu vielen gemeinsamen Standards und Prozessen geführt.  

Da alle Jugendämter eine Vielzahl gleicher Netzwerkpartner und ähnlicher sozialräumlicher Angebote ha-

ben, wurde Anfang des Jahres 2023 entschieden, eine gemeinsame Fachstelle für die Verfahrenslotsen zu 

gründen. 

Diese ist eine Fortsetzung der bewährten Zusammenarbeit der Jugendämter im Rhein-Kreis Neuss. Für die 

Umsetzung dieser gemeinsamen Fachstelle, wurden die folgenden Eckdaten als verbindlich und handlungs-

weisend vorgegeben:  

 Die sechs Jugendämter im Rhein-Kreis haben sich darauf verständigt, die Verfahrenslotsen zentral in 

einer gebietskörperschaftübergreifenden Organisationseinheit zu bündeln. 

 Grundlage für die interkommunale Fachstelle ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung gemäß §§ 23 

ff. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) sowie ein Beschluss des jeweiligen 

kommunalen Jugendhilfeausschusses. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung regelt die Übertragung 

der Aufgaben des Verfahrenslotsen nach § 10b SGB VIII von Städten Dormagen, Grevenbroich, Kaarst 

Meerbusch und Neuss auf den Rhein-Kreis Neuss. Der Rhein-Kreis Neuss übernimmt die Verfahrenslot-

sen und deren Aufgabe gemäß § 23 Absatz 1 erste Alternative GkG in seine Zuständigkeit und stellt das 

Personal. 
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 Die Fachstelle nimmt sowohl die Unterstützung und Begleitung der jungen Menschen und deren Müt-

ter, Väter, Personensorge- und Erziehungsberechtigte als auch die Unterstützung der Jugendämter bei 

der Zusammenführung der Leistungen der Eingliederungshilfe für junge Menschen war.  

 Die organisatorische Anbindung der Fachstelle erfolgt im Familienbüro des Jugendamtes des Rhein-

Kreises Neuss. Das Familienbüro ist für alle Kommunen im Rhein-Kreis Neuss zuständig, verfügt über 

ein kreisweites Netzwerk, nimmt bereits eine Lotsenfunktion für Familien ein und wird über die 

Kreisumlage finanziert.  

 

Organisation der Fachstelle 

Die Fachstelle ist beim Familienbüro mit Sitz in Korschenbroich angesiedelt. Die fachliche Beratung und Be-

gleitung der Verfahrenslotsen erfolgen über die Abteilung Soziale Dienstes des Jugendamtes.  

Die Personalausstattung der Fachstelle umfasst für den Start drei Vollzeitäquivalente. Die weitere perso-

nelle Ausstattung der Fachstelle erfolgt schrittweise in Abhängigkeit des Bedarfes an Unterstützung und 

Beratung der Leistungsberechtigten. 

Als Qualifikation kommt eine pädagogische Grundausbildung (z. B Soziale Arbeit, Heilpädagogik oder Erzie-

hungswissenschaften), einer juristischen Grundausbildung (z. B. Public Management, Verwaltungswirt), ei-

ner gesundheitswissenschaftlichen Grundausbildung (z. B. Public Health) oder vergleichbarer Berufsgrup-

pen in Frage. Die Eingruppierung erfolgt nach TVÖD SuE 12/E9a. 

Die Verfahrenslotsen bilden ein eigenes Team mit gleichberechtigten Teammitgliedern, die sich gegenseitig 

vertreten. Die Teambesprechungen finden wöchentlich statt. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit von Super-

vision. 

Eine fortlaufende Qualifizierung der Verfahrenslotsen durch die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen 

ist notwendig und gewünscht. 

 

Anbindung und Beteiligung der Kommunen 

Die Verfahrenslotsen sorgen für ein Präsenz in den jeweiligen Kommunen. Bei Bedarf stellen die Jugendäm-

ter geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, z. B. für Sprechstunden.  

Mit den beteiligten Jugendämtern wird für eine Anpassung der Organisationsstrukturen und Verfahren die 

organisatorische Anbindung mit verbindlichen und geregelten Kommunikationswegen vereinbart. Sicherge-

stellt wird auch die Verzahnung mit der Jugendhilfeplanung zur Entwicklung von entsprechenden Angebo-

ten. Auch die Möglichkeiten für einen fachlicher Austausch dem Team der Eingliederungshilfe der jeweili-

gen Jugendämter wird geschaffen. 

 

STEUERUNGSGRUPPE 

Die Jugendämter bilden eine Steuerungsgruppe, in der alle sechs Jugendämter vertreten sind. Die Steue-

rungsgruppe hat folgende Aufgaben:  

 Wahrnehmung von konzeptionellen und koordinierenden Aufgaben, die im Zusammenhang mit der Tä-

tigkeit der Fachstelle stehen, z. B. Gewichtung der Zeitanteile für die verschiedenen Aufgaben 

 Entwicklung von Kommunikationsstrukturen zur Sicherstellung eines regelmäßigen Austausches der 

Verfahrenslotsen und den Jugendämtern 

 Klärung von „Unstimmigkeiten“ zwischen den Verfahrenslotsen und den Jugendämtern 
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 Evaluierung der Arbeit der Fachstelle im Hinblick auf die personelle Ausstattung 

 Der Rhein-Kreis Neuss erstellt und übersendet jährlich einen schriftlichen Tätigkeitsbericht der Fach-

stelle und berichtet auf Anfrage auch in den jeweiligen Jugendhilfeausschüssen über die Arbeit, ihren 

Verlauf und die Entwicklung. 

Die Steuergruppe gibt sich folgende „Geschäftsordnung“: 

 Mindestens vier Treffen im Jahr 

 Die Leitung liegt beim Jugendamt der Stadt Neuss 

 Die Teilnehmer sind ASD/EGH-Leitungen oder Vertretung 

 Die Teilnahme der Verfahrenslosten erfolgt optional 

 

AUFGABEN DER VERFAHRENSLOTSEN (I) 

§ 10 Abs. 1 SGB VIII: Begleitung und Unterstützung 

Zielgruppe der Verfahrenslotsen umfasst alle jungen Menschen mit (möglichen) Leistungsansprüchen der 

Eingliederungshilfe gemäß SGB IX bzw. § 35a SGB VIII (ggf. i.V.m. § 41 SGB VIII) und deren Familien, sowie 

an die Erziehungs6- und Personensorgeberechtigten. 

Neben den Personensorgeberechtigten (Eltern, Vormund, Ergänzungspfleger) können dies auch Pflegeel-

tern und alle Personen sein, die eine entsprechende Erziehungsvollmacht haben (z.B. Betreuungspersonen 

in stationären Einrichtungen). Eine solche Erziehungsvollmacht kann sich auch auf einzelne bzw. ausge-

wählte Sorgebereiche beschränken. Bei jungen Volljährigen kommen auch gesetzliche Betreuer in Betracht. 

Die Aufgaben und Tätigkeiten der Verfahrenslosten umfassen: 

 Unterstützung und Begleitung der Zielgruppe während des gesamten Verfahrens bei Leistungen der 

Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII und dem SGB IX sowie verweis in andere Systeme 

 Den Familien Raum geben, von ihren Wünschen, Herausforderungen und Bedarfen in vertrauensvoller 

Atmosphäre zu berichten und darauf mit Unterstützungsangeboten auf dem Weg zur Inanspruchnahme 

von Eingliederungshilfeleistungen zu reagieren 

 Hilfe bei der Orientierung im Leistungssystem 

 Leistung von praktischer Hilfe, z. B.  Unterstützung der Familie oder des jungen Menschen beim Ausfül-

len von Formularen, der Formulierung eines Antrags, Beratung über notwendige Unterlagen 

 Erfassen der Anliegen und Bedarfe der Familien 

 Beratung über Rechte (Beistand, Akteneinsicht etc.) und mögliche Ansprüche 

 Vermittlung zwischen verschiedenen Stellen durch Einordnung und Erläuterung gegenüber den Leis-

tungsberechtigten 

 Vermittlung von Ansprechpartner*innen bei anderen Trägern der Eingliederungshilfe und den Jugend-

ämtern, insbesondere dem ASD für die Beratung und Unterstützung bezüglich weiterer Leistungen der 

Jugendhilfe; bei Bedarf auch Kontaktaufnahme durch den Verfahrenslotsen 

 Unterstützung beim Verstehen und Einordnen von Bewilligungs- und Ablehnungsentscheidungen 
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 Vermittlungs- oder Kontaktperson gegenüber dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe und dem Träger 

der Eingliederungshilfe 

 Vertrauensperson für die Leistungsberechtigten; bei Gesprächen des Adressatenkreises mit anderen 

Stellen im Jugendamt oder beim Träger der Eingliederungshilfe kann der Verfahrenslotse zudem die 

Funktion des Beistands nach § 13 Abs. 4 SGB X einnehmen 

 Teilnahme auf Wunsch der Leistungsberechtigten im Rahmen der Hilfeplanung und/oder im Gesamt-

planverfahren mit weitergehender Beratung der jungen Menschen und deren Familien, Hinweisen auf 

Leistungen anderer Leistungsträger, Unterstützung bei der Antragstellung und Anregungen zu geeigne-

ten und notwendigen Hilfen 

 Unterstützung bei der Geltendmachung der Rechtsansprüche der Anspruchsberechtigten und Schaf-

fung eines erleichterten Zugangs zur Leistungsgewährung 

Die Anspruchsvoraussetzung für die Inanspruchnahme der Verfahrenslotsen sind: 

 Leistungen der Eingliederungshilfe werden für einen jungen Menschen (‚junger Mensch‘ im Sinne von § 

7 Abs. 1 Nr. 4 SGB VIII) geltend gemacht oder kommen in Betracht 

 Es sind Leistungen nach § 35a SGB VIII, § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII oder nach Teil 2 SGB IX 

 Der Verfahrenslotse wird auf Wunsch der Leistungsberechtigten tätig 

 Eine Willensbekundung (z.B. Antrag oder Absichtserklärung) zur Inanspruchnahme von Leistungen der 

Eingliederungshilfe liegt vor 

Die Leistungsberechtigung ergibt sich aus der ersten Einschätzung der Verfahrenslotsen ohne tiefgreifende 

Bedarfsermittlung; die abschließende Beurteilung obliegt dem zuständigen Träger. 

Der Zugang und Kontakt zu den Verfahrenslotsen ist durch einen niedrigschwelligen Zugang mit verschiede-

nen Möglichkeiten der Kontaktaufnahme gekennzeichnet, z. B. durch Telefon, per Mail, über Kontaktformu-

lar im Internet oder durch persönliche Vorsprache. 

Die Orte der Beratung sind im Jugendamt und/oder in von den Jugendämtern benannten Stellen oder zur 

Verfügung gestellter Räumlichkeiten, im Haushalt der Familie, per Telefon, mit Video (Zoom oder andere 

Plattform) oder an lokal wechselnden Beratungsorten in der Stadt. 

Die zeitlichen Aspekte für die Tätigkeit der Verfahrenslotsen sind durch folgende Merkmale gekennzeich-

net: 

 Der Verfahrenslotse begleitet die Adressatengruppe punktuell oder langfristig im gesamten Verfahren, 

sowohl im Vorfeld oder bei der Antragstellung, während der Leistungsgewährung und im Zuständig-

keitsübergang zu anderen Eingliederungshilfe- oder Rehabilitationsträgern. 

 Die Tätigkeit des Verfahrenslotsen erfolgt auf Wunsch des Leistungsberechtigten so lange die Voraus-

setzungen der Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII bzw. Teil 2 SGB IX erfüllt sind und 

die notwendige Mitwirkung erfolgt. 

 Die Begleitung des Verfahrenslotsen endet nicht mit dem Leistungsbescheid, sondern kann grundsätz-

lich auch während der Leistungsgewährung andauern. Dies kann im Einzelfall auch einen mehrjährigen 

Zeitraum umfassen. 
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 Auf Grund der Verwendung des Begriffs „junger Mensch“ in § 10b Abs. 1 SGB VIII kann der Verfahrens-

lotse durch die beschriebene Zielgruppe bis spätestens zur Vollendung des 27. Lebensjahrs des (poten-

ziell) Anspruchsberechtigten in Anspruch genommen werden (vgl. § 7 Abs. 1 Nr. 4 SGB VIII). 

Zu beachten ist, dass es nicht zum Aufgabenbereich bzw. zum fachlichen Selbstverständnis des Verfahrens-

lotsen gehört, persönliche Beschwerden über deren Fachkräfte entgegennehmen und vermitteln zu müs-

sen. Es ist auch nicht ihre Aufgabe, als Ombudsstelle und damit als Anlaufstelle für förmliche Beschwerden 

zu dienen. 

 

AUFGABEN DER VERFAHRENSLOTSEN (II) 

§ 10 Abs. 2 SGB VIII: Unterstützung der örtlichen Jugendhilfe bei der Zusammenführung der Eingliede-

rungshilfesysteme 

Grundsätzliche Aufgaben und Tätigkeiten: 

 Der Verfahrenslotsen unterstütz die Jugendämter bei der Zusammenführung der Leistungen der Ein-

gliederungshilfe für junge Menschen in deren Zuständigkeit.  

 Er berichtet er gegenüber dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe halbjährlich insbesondere 

über Erfahrungen der strukturellen Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtun-

gen, insbesondere mit anderen Rehabilitationsträgern. 

 Zusammenführung der Leistungen der Eingliederungshilfe 

o Anstreben von Kooperationsvereinbarungen mit unterschiedlichen Akteuren (z.B. Träger der 

Eingliederungshilfe, Schule oder Bundesagentur für Arbeit) 

o Erarbeitung klarer Schnittstellenbeschreibungen mit den anderen Akteuren 

o Beschreibung der Geschäftsprozesse innerhalb der Ablauforganisation 

o Informationsvermittlung an die Mitarbeitenden des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe und 

ggf. des Trägers der Eingliederungshilfe zu Eingliederungshilfethemen 

o Beratung der anderen Fachkräfte zu strukturellen Fragen 

o Entwurf eines Organisationsentwicklungskonzepts 

o Initiierung von Netzwerktreffen mit sämtlichen Akteuren 

o Einrichtung von regionalen Arbeitsgemeinschaften nach § 25 Abs. 2 SGB IX. 

 Bericht (Aufbau und Inhalt, Zeiträume) 

o Der Verfahrenslotse berichtet schriftlich gegenüber dem örtlichen Träger der öffentlichen Ju-

gendhilfe halbjährlich insbesondere über Erfahrungen der strukturellen Zusammenarbeit mit 

anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen, insbesondere mit anderen Rehabilitationsträ-

gern. 

o Adressat sind der Jugendhilfeausschuss, die Verwaltung sowie die Leitung des Jugendamtes 

o Der Bericht wird halbjährlich erstellt. 

o Im Bericht werden folgende Sachverhalte dargestellt: 

 Bestandserhebung 

 Was gelingt gut in der Zusammenarbeit aus Sicht der Träger der Eingliede-

rungshilfe und der Jugendämter? 

 Was sind Stolpersteine in der Zusammenarbeit aus beiden Perspektiven? 

 Wer wünscht sich was voneinander, um die Zusammenarbeit zu verbessern? 

 Anzahl der Beratungen 
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 Anzahl der Mitwirkung an Gesprächen mit dem Träger der Eingliederungshilfe 

 Anzahl der Mitwirkung an Gesprächen mit anderen Stellen im Jugendamt 

 Besonders problematische Einzelfälle (anonymisiert) 

 Auswirkungen auf organisatorische Fragen 

 Abgeschlossene Kooperationsvereinbarungen und deren Inhalte 

 Anzahl von Fortbildungsveranstaltungen und deren Inhalte 

 Anzahl von Netzwerktreffen und deren Inhalte. 

 Übersicht zur quantitativen Inanspruchnahme des Verfahrenslotsen 

 Übersicht über die Tätigkeiten des Verfahrenslotsen einschließlich des jeweiligen Zeit-

aufwands zum Zweck der künftigen Personalbemessung 

 Wiederkehrende Anliegen der Familien 

 Übersicht darüber, welche Hilfen in welcher Zahl in Anspruch genommen werden 

 Dauer bis zur Entscheidung über und Installation einer Hilfe bei den verschiedenen Trä-

gern 

 Abgleich und Anpassung verschiedener Teilhabediagnostik- und Bedarfsfeststellungsin-

strumente 

 Angleichung des Vorgehens und der Ausgestaltung von Fallberatungen und Planverfah-

ren 

 Herstellung bzw. Förderung der Kompatibilität verschiedener Fachanwendungen (dh 

der Anwendungssoftware, die bestimmte fachspezifische Anforderungen erfüllt und 

bestimmte Arbeitsprozesse einschließlich deren Reihenfolge digital abbildet, bspw. Do-

kumentation, Hilfeplanung, Bescheiderstellung etc.) 

 Ggf. eigene Handlungsempfehlungen für die nächsten Schritte bei der Zusammenfüh-

rung 

 

KOOPERATION/NETZWERK 

Überblick über die möglichen Kooperationspartner gem. § 6 SGB IX: 

 Jugendämter 

o Jugendhilfeausschuss 

o Jugendamtsleitung 

o ASD, ggf. mit Fachdienst Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII 

o Weitere Abteilungen des Jugendamtes: Frühe Hilfen (Netzwerkkoordination), Wirtschaftliche 

Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung 

o Kita-Fachberatung 

 Träger der Eingliederungshilfe 

o Kommunales Sozialamt 

o Kreissozialamt 

o LVR 

o Sozialausschuss 

 Leistungserbringer nach dem SGB VIII 

o Überblick über die Leistungen und Angebote der Leistungserbringer 

o Nutzung der Hilfeplangespräche und weitere Gesprächsanlässe zur Vorstellung seines Leis-

tungsangebotes und der Vernetzung 
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o Einbindung in die AG 78 

 Leistungserbringer nach Teil 2 SGB IX 

o Überblick über die Leistungen und Angebote der Leistungserbringer 

o Erkenntnisse über Strukturen, Finanzierungsmodelle, vorgehaltenen Fachkräfte, Methoden 

o Schaffung von Zugangsmöglichkeiten und Konzeptionen der jeweiligen Leistungserbringer im 

Zuständigkeitsbereich. 

 Bildungsstätten 

o Einrichtungen der Kindertagesbetreuung und Schulen in öffentlicher oder freier Trägerschaft 

o Angebote der Berufsausbildung, Berufsvorbereitung und Berufsorientierung 

o Kenntnisse über inklusive Angebote in Bildungsstätten nach landes- und schulrechtlichen Rege-

lungen und Ausführungen zur Frühförderung 

o Benennung von Kooperationsbedarfen und-anforderungen der Jugendhilfe, Eingliederungshilfe 

und den unterschiedlichen Akteuren der Bildungsstätten. 

o Überprüfung der bestehenden Gremienstrukturen und regionalen Arbeitsgemeinschaften unter 

Beteiligung der Jugendhilfe fachlich und inhaltlich in Bezug auf die Umsetzung von Inklusionen. 

o Schaffung von verbindlichen Regelungen und Handlungsempfehlungen 

 Andere Rehabilitationsträger 

o Unterstützung auf struktureller Ebene die Zusammenarbeit der Jugendämter mit anderen Re-

habilitationsträgern, ggf. Förderung der Gründung regionaler Arbeitsgemeinschaften nach § 25 

Abs. 2 SGB IX.  

o Kontakt zu den Ansprechstellen anderer Rehabilitationsträger (§ 12 SGB IX) 

o Regionale Auskunfts- und Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung 

o Kommunale Arbeitsagentur: Team Reha und Teilhabe (SGB IX) und Team Arbeitsförderung (SGB 

III), Jugendberufsagenturen 

o Benennung von Schnittstellenproblematiken und Anforderungen bzw. Anpassungsbedarfe für 

die eigenen Verfahren und Instrumente herausarbeiten und im Rahmen der Berichterstellung 

zur Verfügung stellen. 

 Kreisgesundheitsamt 

 Gesundheitssystem 

 EUTB 

 Elterninitiativen und Selbsthilfegruppen 

 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

Das Ziel der Öffentlichkeitsarbeit ist, dass die verschiedenen Zielgruppen und Kooperationspartner das An-

gebot der Verfahrenslotsen kennen und umfänglich über Adressaten und grundlegende Tätigkeitsabläufe 

informiert sind. Dabei müssen mögliche Barrieren identifiziert und sukzessive abgebaut werden, damit das 

Angebot letztlich auch angenommen wird. 

 Hierfür bieten sich insbesondere folgende Mittel und Möglichkeiten an: 

 Entwicklung eines Flyers, der breitflächig ausliegt und den Kooperationspartnern weitergegeben 

wird, vorzugsweise auch übersetzt in Leichte Sprache sowie häufig vorkommende Fremdsprachen 



 

Entwurf Rahmenkonzept, Bearbeitungsstand 12.10.2023, Seite 9 

 

 Pressearbeit und Berichte in Tageszeitungen, Fachzeitschriften, Sozialen Medien sowie auch Radio 

und Lokalfernsehen 

 Informationsveranstaltungen und Sprechzeiten in Familien-, Nachbarschafts- und Jugendzentren 

sowie anderen geeigneten Orten 

 Hinweise auf den Webseiten der Jugendämter und Kooperationspartner 

 Bekanntmachung innerhalb der Jugendämter und der weiteren betroffenen internen Stellen sowie 

bei den sonstigen Kooperations- und Netzwerkpartnern 

 Bekanntmachung an zentralen Orten im Leben der Familie wie bspw. 

o Kinder- und heilpädagogische Tagesstätten 

o Schulen inkl. Schulsozialarbeit 

o Arztpraxen und Diagnostikzentren 

o Kinder- und Jugendpsychiatrien 

o Selbsthilfe- und Selbstvertretungsorganisationen (Ombudsstellen, EUTB, etc.) 

o Inklusions- und Schwerbehindertenbeiräte 

o Elternabende von Schulen 

Die Öffentlichkeitsarbeit muss dabei einheitlich und hierfür in enger Abstimmung mit den Kommunen erfol-

gen. 

  
DATENSCHUTZ 
Als Teil des Jugendamts unterliegt der Verfahrenslotse dem Sozialdatenschutz. Der § 10b SGB VIII stellt da-

bei keine Befugnisnorm für die Verarbeitung von Sozialdaten der Familien dar. Maßgeblich sind neben den 

Übermittlungsbefugnissen in § 69 SGB X die Vorschriften zur Datenverarbeitung durch das Jugendamt in §§ 

61 ff. SGB VIII. 

Zur Erfüllung der Aufgaben des Verfahrenslotsen ist es grundsätzlich nicht erforderlich, Fallakten einzuse-
hen oder Informationen bei anderen Trägern einzuholen. Sofern dies im Einzelfall dennoch erforderlich 
wird, muss hierfür punktuell das Einverständnis der Familien eingeholt werden. Als erforderlich für die Auf-
gabenerfüllung angesehen werden kann das Führen einer datensparsamen Akte für jeden Unterstützungs-
fall, die dem Verfahrenslotsen als Gedächtnisstütze dient. 
 
QUALITÄTSENTWICKLUNG 
Ein weiterer Aufgabenbereich der Verfahrenslotsen ist die Entwicklung von Maßnahmen und Instrumenten 

zur Bewertung und zur Sicherstellung der Qualität ihrer Tätigkeiten. Dabei sollen die folgenden Aspekte be-

rücksichtigt werden: Beschreibung der Qualität, die Entwicklung von Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung, 

die Evaluation und die Fortschreibung der Konzeption. 

Beschreibung der Qualität 

Die Beschreibung der Qualität beinhaltet die Festlegung von Standards und Leitlinien, die die Tätigkeit der 

Verfahrenslotsen definieren. Dies umfasst ethische Standards, professionelles Verhalten, Kommunikations-

richtlinien und Verfahrensabläufe. Die Qualität sollte auch in Bezug auf die Ergebnisse der Tätigkeit gemes-

sen werden, so z. B. die Ergebnisse von Vermittlungen zwischen den potentiellen Leistungsempfängern und 

Jugendämtern (sowie anderen Reha-Trägern) und/oder etwaigen Konflikten zwischen den Parteien, als 

auch die Resultate der jeweiligen Beratungen und Begleitungen der potentiellen Leistungsempfängern und 

deren Sorgeberechtigten. 

  



 

Entwurf Rahmenkonzept, Bearbeitungsstand 12.10.2023, Seite 10 

 

Entwicklung von Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung 

Um dies umzusetzen ist die kontinuierliche Teilnahme der Verfahrenslotsen an entsprechenden Schulungen 

eine wichtige Voraussetzung. Weitere Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung sollen durch die Verfahrens-

lotsen stetig (weiter-)entwickelt werden, worunter auch die Überarbeitung des bis dahin festgelegten Pro-

zess und Standards gehören. Zusätzlich ist seitens der Verfahrenslotsen zu prüfen, ob z.B. die Implementie-

rung von Feedback-Mechanismen eine geeignete Maßnahme der Qualitätsentwicklung sein kann. Weitere 

Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung sollten stetig auf ihre Anwendbarkeit in Bezug auf die div. Aufgaben-

bereiche der Verfahrenslotsen*innen überprüft und bewertet werden.  

Evaluation 

Die Evaluation ist ein wesentlicher Bestandteil in der Qualitätsentwicklung. Sie umfasst die systematische 

Überprüfung der Arbeit der Verfahrenslotsen, um festzustellen, ob die festgelegten Standards und Ziele 

erreicht wurden oder entsprechend angepasst werden müssen. Dies kann z.B. durch Feedback von be-

troffenen Parteien, Selbstbewertung, externe Prüfungen oder andere Methoden erfolgen. Die Ergebnisse 

der Evaluation sollten mitunter dafür verwendet werden, um Stärken und Schwächen in der Umsetzung der 

Tätigkeit zu identifizieren und entsprechende Verbesserungen vorzunehmen. 

Fortschreibung der Konzeption 

Die Fortschreibung der Konzeption bezieht sich auf die Aktualisierung und Anpassung der Arbeitsgrundla-

gen der Verfahrenslotsen. Dies kann erforderlich sein, um auf neue gesetzliche Bestimmungen, soziale so-

wie auf gesellschaftliche Entwicklungen oder veränderte Bedürfnisse der potentiellen Leistungsempfänger 

sowie deren Sorgeberechtigte zu reagieren. 

Die Qualitätsentwicklung ist als ein sich stetig, wiederholender und notwendiger Prozess in der Tätigkeit 

der Verfahrenslotsen, der darauf abzielt, kontinuierliche Verbesserungen in der Begleitung von potentiellen 

Leistungsempfängern und deren Sorgeberechtigten zu erzielen. Sie basiert auf Standards, regelmäßiger 

Evaluation und der Bereitschaft, auf Veränderungen zu reagieren. Durch die Entwicklung und Umsetzung 

von Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung können Verfahrenslotsen sicherstellen, dass ihre Tätigkeiten den 

gesetzlichen Standards entsprechen und sie damit ihrer zugeteilten Aufgaben nachkommen.  

 
 
 

 
Der Entwurf für das Rahmenkonzept zur Einführung der Verfahrenslotsen basiert im Wesentli-
chen auf dem „Positionspapier zum Verfahrenslotsen - § 10b SGB VIII“ des DIJuF von August 
2022 sowie der „Empfehlung zur Umsetzung des Verfahrenslotsen nach § 10b SGB VIII“ der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter von November 2022. 
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Tagesordnungspunkt 2.3: 
 

Umsetzung der Empfehlungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 
2020 - Sachstandsbericht 
 

Sachverhalt: 

Die gpaNRW hat in der überörtlichen Prüfung des Rhein-Kreises Neuss das Jugendamt für 

den Bereich der Hilfen zur Erziehung geprüft und den Bericht ist in der letzten 

Ausschusssitzung vorgestellt. 

Der Bericht enthält Feststellungen zur Ist-Situation im Jugendamt des Rhein-Kreises Neuss 

für den Bereich der Hilfen zur Erziehung und leitet daraus Handlungsempfehlungen ab.   

Der Kreisjugendhilfeausschuss hat die Verwaltung beauftragt, die Handlungsempfehlungen 

umzusetzen und im Kreisjugendhilfeausschuss regelmäßig darüber zu berichten.  

Im Folgenden sind die Empfehlungen mit dem jeweiligen Stand der Umsetzung aufgeführt: 

Organisation und Steuerung 

Empfehlung 1 

Der Rhein-Kreis Neuss sollte zukünftig die Außenstellen besser in die strukturellen und 

organisatorischen Abläufe einbinden, insbesondere um die qualitative Aufgabenerledigung 

gewährleisten zu können. Denkbar wäre es, beispielsweise Teamleitungen für die 

Außenstellen zu benennen und/oder einen regelmäßigen Austausch über wöchentliche 

Videokonferenzen sicherzustellen.  

Umsetzung: Die Außenstellen werden über eine Ausweitung der Teambesprechungen und 

häufigere Teilnahme des Abteilungsleiters stärker in die Abläufe eingebunden. Die 

Benennung von Teamleitungen bzw. die Schaffung entsprechender Teamleitungsstellen wird 

derzeit seitens der Verwaltungsspitze geprüft. 
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Empfehlung 2 

Der Rhein-Kreis Neuss sollte für die Gesamtsteuerung die gelebten Prinzipien und die bisher 

formulierten Ziele gemeinsam mit Politik und Verwaltung zu einer Gesamtstrategie 

zusammenführen. Daraus sollte das Kreisjugendamt dann konkrete, messbare Ziele und 

darauf ausgerichtete Maßnahmen entwickeln. Die Zielerreichung sollte der Kreis regelmäßig 

überprüfen, um ggf. Maßnahmen anzupassen.      

Umsetzung: Unter Einbeziehung der Verwaltungsspitze und des Kreisjugendhilfeausschusses 

wird eine Gesamtstrategie für das Jugendamt entwickelt. Dazu wird derzeit in einer internen 

Arbeitsgruppe eine Roadmap für den Entwicklungsprozess in Form eines Projektes erarbeitet. 

Empfehlung 3 

Das Kreisjugendamt sollte ein Finanzcontrolling mit messbaren Zielen und 

steuerungsrelevanten Kennzahlen aufbauen und das Berichtswesen erweitern. Hierzu 

könnten beispielsweise die Kennzahlen aus diesem Bericht fortgeschrieben und regelmäßig 

ausgewertet werden. 

Umsetzung: Mit dem Aufbau eines Finanzcontrolling mit messbaren Zielen und 

steuerungsrelevanten Kennzahlen ist in Zusammenarbeit mit der Kämmerei begonnen 

worden. Dieses schließt auch das Berichtswesen ein. Es wird u. a. geprüft, inwieweit SAP 

und das Fachverfahren SoPart dafür genutzt werden können.  

Empfehlung 4 

Das Kreisjugendamt sollte die Wirksamkeit und Zielerreichung, sowohl fallübergreifend, als 

auch auf Träger und einzelne Hilfearten bezogen, auswerten und für einzelne Sozialräume 

entsprechend aufbereiten. Damit hätte der Kreis eine gute und transparente Grundlage für 

die Steuerung der Hilfen. 

Umsetzung: Das Fachcontrolling in Verbindung mit der Jugendhilfeplanung wird ausgebaut. 

Dazu werden die möglichen Konzepte sowie die Nutzungsmöglichkeiten der vorhandenen 

Fachsoftware geprüft. 

Empfehlung 5 

Das Kreisjugendamt sollte -wie geplant- die gelebten Standards und Arbeitsabläufe im 

Aufgabengebiet Hilfe zur Erziehung verbindlich verschriftlichen und nach Möglichkeit in 

einem Qualitätshandbuch festhalten.      

Umsetzung: Zu dieser Empfehlung ist bereits unabhängig von dem gpaNRW-Bericht zum 

01.10.2022 eine Vollzeitstelle zur Qualitätsentwicklung geschaffen und mit einer langjährigen 

und erfahrenen Mitarbeiterin aus der Abteilung Soziale Dienste des Jugendamtes besetzt 

worden. Diese hat begonnen, zunächst alle relevanten Themen und Aufgaben für den 

Bereich der Qualitätsentwicklung zusammenzustellen und erste Strategien für die einzelnen 

Handlungsfelder zu entwickeln. 
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Empfehlung 6 

Das Kreisjugendamt sollte die einzelnen Prozessschritte für das Hilfeplanverfahren detailliert 

in Verfahrensstandards beschreiben. Dabei sollte es Regelungen zur Rückkehr- oder 

Verselbstständigung implementieren und darin die Begrenzung von Fachleistungsstunden 

sowie der Dauer von Hilfen im Rahmen einer Kostenhierarchie festlegen. 

Umsetzung: In dem zu erstellenden Qualitätshandbuch werden die Prozessabläufe 

beschrieben und relevante Steuerungsmöglichkeiten festgelegt. Mit der Erstellung des 

Qualitätshandbuches ist begonnen worden. 

Empfehlung 7 

Das Kreisjugendamt sollte das Anbieterverzeichnis um Erfahrungswerte der Fachkräfte 

ergänzen und allen Fachkräften zur Verfügung stellen. 

Umsetzung: In die Fachsoftware wird eine Anbieterverzeichnis eingefügt einschl. der 

Möglichkeit der Kommentierung und dem Hochladen der Entgeltvereinbarungen und 

Leistungsbeschreibungen. Dieses ist noch in Bearbeitung.  

 

Empfehlung 8 

Der Rhein-Kreis Neuss sollte die bildhaften Prozessbeschreibungen erweitern und in 

verbindlichen Verfahrensstandards mit Zuständigkeiten, Fristen und Bearbeitungszeiten 

verschriftlichen. 

Umsetzung: In dem zu erstellenden Qualitätshandbuch werden die Prozessabläufe bildhaft 

dargestellt und die Verfahrensstandards beschrieben. Mit der Erstellung des 

Qualitätshandbuches ist begonnen worden. 

Empfehlung 9 

Der Rhein-Kreis Neuss sollte die systemimmanenten Prozesskontrollen in der Fachsoftware, 

wie z.B. automatisierte Wiedervorlagen, Plausibilitätsprüfungen und Warnlisten, auch für die 

Fachkräfte im ASD einheitlich nutzen und prozessunabhängige Kontrollen einführen. Vorher 

sollte der Kreis die ASD-Fachkräfte schulen.      

Umsetzung: Die erweiterten Möglichkeiten der Prozesskontrolle über die Fachsoftware 

befinden sich in der Prüfung. 

Personaleinsatz 

Empfehlung 10 

Der Rhein-Kreis Neuss sollte für den ASD und die WiJu Instrumente für die 

Personalbemessung entwickeln und nutzen. Anhand von Prozessbeschreibungen sollte das 

Kreisjugendamt individuelle Personalrichtwerte festlegen und anschließend regelmäßig 

überprüfen und fortschreiben. Das ermöglicht einen sachgerechten und transparenten 

Personaleinsatz.      

Umsetzung: Mit ZS 2 – Controlling/Organisation werden derzeit mögliche Instrumente zur 

Planung und Bereitstellung für eine bedarfsgerechte Personalbemessung erarbeitet. 
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Leistungsgewährung 

Empfehlung 11 

Der Rhein-Kreis Neuss sollte Fallzahlen, Aufwendungen je Hilfefall aber auch die Laufzeiten 

und die Fachleistungsstunden, sowohl träger- als auch hilfebezogen regelmäßig auswerten 

und analysieren. Zudem sollte er Obergrenzen von Laufzeiten und bei der Gewährung von 

Fachleistungsstunden in den Verfahrensstandards berücksichtigen. 

Umsetzung: Der Ausbau eines Fachcontrollings für die Hilfeleistungen befinde sich in der 

Umsetzung. Eine über die Hilfeplanfortschreibung hinausgehende Überprüfung der 

Laufzeiten und Anzahl der Fachleistungsstunden, auch trägerbezogen, wird in die 

Verfahrensstandards aufgenommen. 

Empfehlung 12 

Der Rhein-Kreis Neuss sollte die Gründe für die Belegung der Pflegefamilien vor Ort durch 

andere Jugendämter analysieren und ggf. mehr Anreize für potenzielle Pflegeeltern 

entwickeln. Zudem sollte der Kreis die Akquise zur Gewinnung neuer Pflegefamilien wieder 

aufnehmen. 

Umsetzung: Geplant ist, im Rahmen der Jugendhilfeplanung gemeinsam mit dem 

Pflegekinderdienst gezielt die Belegung der Pflegefamilien durch andere Jugendämter 

auszuwerten. Die Gewinnung von neuen Pflegefamilien wird im kommenden Jahr ein 

Schwerpunktthema für den Pflegekinderdienst sein. 

Empfehlung 13.1 

Um die Hilfeart transparenter darstellen zu können, sollte der Rhein-Kreis Neuss regelmäßig 

die Fallzahlen, die Aufwendungen, sowie die Laufzeiten auswerten. 

Umsetzung: Mit dem Aus- und Aufbau des Fach- und Finanzcontrollings ist begonnen 

worden. 

Empfehlung 13.2 

Der Rhein-Kreis Neuss sollte seine Maßnahmen zur Rückführung und Verselbständigung in 

den Blick nehmen und ggf. verstärken. Als Grundlage könnte ein Rückführungs- und/oder 

Verselbständigungskonzept zielführend sein. 

Umsetzung: Im Rahmen des Ausbaus des Fachcontrollings soll u. a. gezielt die Rückführung 

und Verselbständigung von jungen Menschen aus stationären Einrichtungen der Jugendhilfe 

evaluiert und ausgewertet werden. Ziel ist das Erstellen eines entsprechenden Konzeptes mit 

Schritten und Maßnahmen zur Rückführung und/oder Verselbständigung als Bestandteil des 

Qualitätshandbuches. 

 

 



Sitzungsvorlage-Nr. 51/3373/XVII/2023 Seite 5 von 5 

 

Empfehlung 14 

Der Rhein-Kreis Neuss sollte für den Bereich der Jungen Volljährigen separate 

Verfahrensstandards verschriftlichen und ein eigenes Verselbständigungskonzept erarbeiten. 

Umsetzung: Das sich im Aufbau befindliche Qualitätshandbuch wird dieses berücksichtigen. 

Insbesondere vor dem Hintergrund der Änderungen im KJSG für die jungen Volljährigen ist 

auch hier angestrebt, den Verselbständigungsprozess von jungen Menschen konzeptionell 

auf eine gute Grundlage zu stellen. 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Kreisjugendhilfeausschuss nimmt die Ausführungen zur Umsetzung der Empfehlungen 

der gpaNRW zur Kenntnis.  
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Tagesordnungspunkt 3.1: 
 

Förderung des Neubaus einer Kindertageseinrichtung der Stadt Jüchen auf 
der Stadionstraße in Jüchen 
 

Sachverhalt: 

Gemäß § 24 SGB VIII hat jedes Kind mit Vollendung des ersten Lebensjahres einen Anspruch 
auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege und mit Vollendung 
des dritten Lebensjahres einen Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung. 
Die im Gebiet der Stadt Jüchen vorhandenen Plätze in Kindertageseinrichtungen decken den 
Bedarf, der sich aus diesem Rechtsanspruch ableiten lässt, nach Auswertung der 
Kindereinwohnerzahlen absehbar nicht. Die rege Bautätigkeit im Stadtgebiet und die 
steigende Tendenz bei der Nachfrage von Betreuung für U3-Kinder erhöhen den Bedarf 
zusätzlich. Zur Befriedigung müssen weitere Plätze sowohl für Kinder über als auch unter 
drei Jahren geschaffen werden.  
 
Bereits im laufenden Kindergartenjahr hat deshalb eine zusätzliche Gruppe ihren Betrieb 
aufgenommen. Sie ist provisorisch dem Familienzentrum Villa Kunterbunt angegliedert.  
 
Die Stadt Jüchen plant auf der Stadionstraße in Jüchen eine Kindertageseinrichtung mit fünf 
Gruppen zu errichten. Die Ausgestaltung soll so erfolgen, dass die Räumlichkeiten 
grundsätzlich für die Betreuung von Kindern über und unter drei Jahren sowie auch für die 
Betreuung von Kindern mit Behinderungen geeignet sind. Insgesamt sollen 85 neue Plätze 
entstehen. 
Die Bauplanungen sind eng mit dem Kreisjugendamt und mit dem Landesjugendamt 
abgestimmt worden.  
Die Plätze sollen zum Kindergartenjahr 2024/2025 zur Verfügung stehen. 
Die Gesamtkosten werden voraussichtlich 4.900.000,00 Euro betragen. 
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Finanzierung der Baumaßnahme: 
 
Das Land Nordrhein-Westfalen stellt erhebliche Mittel für den U6-Ausbau zur Verfügung. 
Diese Mittel werden projektbezogen gewährt. Für den Neubau der Kindertageseinrichtung an 
der Stadionstraße wurde ein entsprechender Zuschussantrag gestellt. Die beantragte 
maximale Fördersumme hat eine Höhe von 2.524.000,00 Euro. Die Bewilligung der Mittel 
steht jedoch noch aus. Daher hat die Stadt Jüchen am 01.06.2023 ergänzend einen Antrag 
auf einen Zuschuss des Kreisjugendamtes im Sinne des Beschlusses des 
Jugendhilfeausschusses vom 27.10.2021 zur Investitionskostenförderung für 
Kindertageseinrichtungen gestellt.  
 
 
Gesamtkosten 4.900.000,00 Euro 
 
anerkennungsfähige Kosten 
für den Zuschuss des Kreisjugendamtes 4.850.000,00 Euro 
 
 
Zuschuss des Kreisjugendamtes (bis zu 50 %) 2.425.000,00 Euro 
 
 
Sobald die beantragte Förderung des Landes bewilligt wird, reduziert sich der Zuschuss des 
Kreisjugendamtes auf höchstens 50 % des die Landesförderung übersteigenden Betrages, 
das wären höchstens 1.022.500,00 Euro. 
 
 
 

Beschlussempfehlung: 

Der Stadt Jüchen wird auf Grundlage des Beschlusses des Kreisjugendhilfeausschusses vom 
27.10.2021 zur Investitionskostenförderung für Kindertageseinrichtungen zu den 
anerkennungsfähigen Bau- und Einrichtungskosten für die Errichtung einer 
Kindertageseinrichtung mit fünf Gruppen, die auch für die Betreuung von Kindern unter drei 
Jahren geeignet sind, auf der Stadionstraße in Jüchen ein Zuschuss in Höhe von bis zu 
2.425.000,00 Euro zu anerkennungsfähigen Gesamtkosten in Höhe von 4.850.000,00 Euro 
gewährt. 
 
Gewährte Bundes- oder Landesmittel für den U6-Ausbau reduzieren den Zuschuss gemäß 
des o.a. Beschlusses des Kreisjugendhilfeausschusses vom 27.10.2021. 
 
Die Fördermittel werden zu 35% mit Baubeginn, zu 35 % nach Rohbauerstellung und zu 30 
% nach Fertigstellung ausgezahlt.  
 
Die Zweckbindung für die Baumaßnahme beträgt 30 Jahre, die Zweckbindung für die 
Inneneinrichtung beträgt 10 Jahre. 
 
Die Mittel sind anteilig im Haushalt 2023 und im Haushalt 2024 im Produktplan 060 361 010 
eingeplant und stehen vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltes 2024 zur Verfügung.  
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Tagesordnungspunkt 3.2: 
 

Errichtung eines Waldkindergartens in Rommerskirchen, Orchideenweg 15 
 

Sachverhalt: 

Gemäß § 24 SGB VIII hat jedes Kind mit Vollendung des ersten Lebensjahres einen Anspruch 
auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege und mit Vollendung 
des dritten Lebensjahres einen Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung. 
Die im nördlichen Bereich der Gemeinde Rommerskirchen vorhandenen Plätze in 
Kindertageseinrichtungen decken den Bedarf, der sich aus diesem Rechtsanspruch ableiten 
lässt, nach Auswertung der Kindereinwohnerzahlen absehbar nicht. Die rege Bautätigkeit im 
Gemeindegebiet und die steigende Tendenz bei der Nachfrage von Betreuung für U3-Kinder 
erhöhen den Bedarf zusätzlich. Zur Befriedigung müssen weitere Plätze sowohl für Kinder 
über als auch unter drei Jahren geschaffen werden.  
 
Bereits seit dem Kindergartenjahr 2020/2021 hat die Gemeinde Rommerskirchen ihre 
Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ deshalb um eine Naturgruppe erweitert. Diese Gruppe ist 
auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei im Ortsteil Widdeshoven angesiedelt. Neben 
einem Kindergartenwagen wird auch ein Teil des ehemaligen Gärtnereiverkauf-Hauses als 
Aufenthaltsraum genutzt.  
Für eine zweite Gruppe wird nun der bisher ungenutzte Teil dieses Hauses hergerichtet. 
Außerdem wird passend zum angrenzenden Baugebiet für Tiny-Häuser ein weiterer 
Aufenthaltsraum im Stil eines Tiny-Hauses errichtet. 
So sollen insgesamt 20 neue Plätze für Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren 
entstehen.  
Wegen der besseren Praktikabilität sollen die beiden Naturgruppen als eigenständige 
Kindertageseinrichtung geführt werden. Die Trägerschaft verbleibt bei der Gemeinde 
Rommerskirchen. Die neue Einrichtung soll den Namen „Pfauenland“ tragen. 
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Die Gesamtkosten für Bau und Einrichtung der neuen Gruppe betragen voraussichtlich 
664.000,00 Euro.  
Das Land Nordrhein-Westfalen stellt erhebliche Mittel für den U6-Ausbau zur Verfügung. 
Diese Mittel werden projektbezogen gewährt. Die Gemeinde Rommerskirchen beabsichtigt 
einen Antrag auf Förderung aus diesen Mitteln zu stellen. Die Förderung beträgt bis zu 90% 
der Kosten. Der Trägeranteil von 10% wird von der Gemeinde Rommerskirchen getragen. 
 
 

Beschlussvorschlag: 

Der Jugendhilfeausschuss stimmt der Errichtung der Kindertageseinrichtung „Pfauenland“ in 
Rommerskirchen-Widdeshoven, Orchideenweg 15, in Trägerschaft der Gemeinde 
Rommerskirchen zu. 
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Tagesordnungspunkt 3.3: 
 

Errichtung eines Waldkindergartens in Korschenbroich, Mühlenkamp 34 
 

Sachverhalt: 

 
Gemäß § 24 SGB VIII hat jedes Kind mit Vollendung des ersten Lebensjahres einen Anspruch 
auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege und mit Vollendung 
des dritten Lebensjahres einen Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung. 
Die im Korschenbroicher Stadtteil Liedberg-Steinhausen vorhandenen Plätze in 
Kindertageseinrichtungen decken den Bedarf, der sich aus diesem Rechtsanspruch ableiten 
lässt, nach Auswertung der Kindereinwohnerzahlen auf absehbare Zeit nicht. Um die 
Situation zu entschärfen und eine wohnortnahe Versorgung zu verbessern müssen weitere 
Plätze sowohl für Kinder über als auch unter drei Jahren geschaffen werden.  
 
Relativ kurzfristig umsetzbar ist die Schaffung einer Waldgruppe auf einem im Eigentum der 
Stadt Korschenbroich befindlichen Grundstück im Mühlenkamp 34. Dort plant die Stadt 
Korschenbroich den Bau einer Blockhütte, die auf die Bedürfnisse einer Waldgruppe 
zugeschnitten ist. Die Planungen erfolgen in enger Abstimmung mit dem Landesjugendamt 
und dem Kreisjugendamt. Zur Finanzierung der Maßnahme wird die Stadt Korschenbroich 
einen Antrag auf Förderung mit Landesmitteln stellen. Das Land NRW stellt erhebliche Mittel 
für den U6-Ausbau bereit. Diese Mittel stehen projektbezogen zur Verfügung. Die Förderung 
beträgt bis zu 90% der Kosten. Den Trägeranteil in Höhe von 10% übernimmt die Stadt 
Korschenbroich. 
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Geplant ist, dass die Trägerschaft der Gruppe von Hoch³ übernommen wird. Hoch³ ist auf 
Korschenbroicher Stadtgebiet bereits als Träger des Waldkindergartens „Wiesenwichtel“, Am 
Sportplatz bekannt. 
Es soll eine Gruppe für zwei- bis sechsjährige Kinder mit insgesamt 20 Plätzen eingerichtet 
werden. Zum jetzigen Zeitpunkt steht noch nicht fest, ob die Gruppe bereits zum 
Kindergartenjahr 2024/2025 ihren Betrieb aufnehmen kann oder ob der Start auf das 
darauffolgende Kindergartenjahr verlegt werden muss. Hier sind Baufortschritt und die 
Besonderheiten bei der Eingewöhnungsphase in einem Waldkindergarten zu berücksichtigen. 
 
 

Beschlussempfehlung: 

Der Kreisjugendhilfeausschuss stimmt  
 

 der Einrichtung der Waldkindergartengruppe im Ortsteil Liedberg-Steinhausen durch 
die Stadt Korschenbroich sowie 

 der Übernahme der Trägerschaft durch Hoch³ zu. 
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Tagesordnungspunkt 3.4: 
 

Ausbau der Familienzentren im Kindergartenjahr 2023/24 
 

Sachverhalt: 

Die Landesregierung hat für das Kindergartenjahr 2023/24 weitere 150 Kontingente zum 

Ausbau neuer Familienzentren zur Verfügung gestellt. 

Die Verteilung der Kontingente an die örtlichen Jugendamtsbezirke wurde anhand eines 

Förderschlüssels vorgenommen, der sowohl soziale, als auch demographische Bedarfslagen 

berücksichtigt. Bei der Verteilung wurden die Kriterien „Kinder unter sieben Jahren“ und „SGB 

II regelleistungsberechtigte Kinder unter sieben Jahren“ für den jeweiligen Jugendamtsbezirk 

zu Grunde gelegt. Damit sollen allen Eltern und Kindern, insbesondere aber benachteiligten 

Familien, gute Bildungschancen ermöglicht werden. 

Welche konkreten Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren erweitert werden, obliegt den 

Jugendämtern im Rahmen der örtlichen Jugendhilfeplanung. 

Leider ist das Kreisjugendamt erst nach der letzten Sitzung des Jugendhilfeausschusses 

darüber informiert worden, dass für das Kindergartenjahr 2023/24 ein weiteres 

Familienzentrum im Jugendamtsbezirk eingerichtet werden kann. Die Förderung des neuen 

Familienzentrums war bis zum 15.06.2023 über das E-Government-Verfahren 

FamZ.Web/KiBiz.Web zu beantragen. Eine Beteiligung des Jugendhilfeausschusses an der 

Entscheidungsfindung war daher faktisch im Vorfeld nicht möglich. 

Familienzentren werden gemäß § 43 KiBiz mit 20.000 € pro Kindergartenjahr gefördert. 

Das Kreisjugendamt hat bisher 11 Kontingente für Kindertageseinrichtungen erhalten. Davon 

befinden sich sechs Familienzentren in Korschenbroich, drei in Jüchen und zwei in 

Rommerskirchen. Die Familienzentren sind in der Regel gleichmäßig auf alle größeren Stadt- 

und Ortsteile der Kommunen aufgeteilt und somit für jedermann gut erreichbar. Insgesamt ist 

der Jugendamtsbezirk gut mit Familienzentren versorgt. 
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Nach Abwägung der o.a. Kriterien für die Verteilung der Kontingente, insbesondere mit Blick 

auf die Anzahl der Kinder unter sieben Jahren, aber auch mit Blick auf die gleichmäßige 

Aufteilung der Familienzentren auf die drei Kommunen, hat das Jugendamt den Kindergarten 

der Stadt Jüchen in Garzweiler als neues Familienzentrum vorgesehen. Die 

Kindertageseinrichtung ist bereit, das erforderliche Zertifizierungsverfahren zu durchlaufen. 

Der entsprechende Antrag konnte noch rechtzeitig gestellt werden. 

Damit die Förderung durch das Land gewährt werden kann, ist die Zustimmung des 

Jugendhilfeausschusses zur Entscheidung über die Auswahl einer Einrichtung zum 

Familienzentrum Voraussetzung. 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Kreisjugendhilfeausschuss stimmt dem Vorschlag der Verwaltung zu, die 

Kindertageseinrichtung der Stadt Jüchen in Garzweiler zur Zertifizierung als Familienzentrum 

zuzulassen. 
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Tagesordnungspunkt 3.5: 
 

Interessensgemeinschaft Kindertagespflegepersonen im Rhein-Kreis 
Neuss 
 

Sachverhalt: 

Die Kindertagespflege ist fester Bestandteil der Kindertagesbetreuung und in den 

vergangenen Jahren stetig ausgebaut worden. Aktuell werden 289 Kinder unter drei Jahren 

von 70 Kindertagespflegepersonen betreut. 

Im Januar 2023 hat sich die „Interessengemeinschaft Kindertagespflege Korschenbroich“ 

gegründet. Diese stellt sich dem Jugendhilfeausschuss vor. 
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Tagesordnungspunkt 4.1: 

 
Ferienaktionen 
 

Sachverhalt: 

Auch in diesem Jahr führte das Kreisjugendamt mit ortsansässigen Kooperationspartnern 
wieder zahlreiche Ferienaktionen innerhalb des Zuständigkeitsgebietes des Jugendamtes 
Rhein-Kreis Neuss durch.  
 
- 26.06. bis 30.06.2023 in Rommerskirchen Frixheim, Zeltstadt auf dem Sportplatz 
- 17.07. bis 21.07.2023 Bauspielplatz in Gierath 
- 24.07. bis 28.07.2023 offenes Spielbusangebot in Pesch 
- 31.07. bis 04.08.2023 offenes Spielbusangebot in Herrenshoff 
- 09.10. bis 13.10.2023 Bauspielplatz in Glehn 
 
 
Außerdem fand in der GHS Korschenbroich-Kleinenbroich in der Zeit vom 26.06.- 30.06.2023 
eine Ferienaktion zum Thema „Art Attack“ statt. 
 
In der Zeit vom 03.07.- 11.07.2023 führte das Kreisjugendamt eine internationale 
Jugendbegegnung mit dem Partnerkreis Mikolow in Polen durch.  
 
Weiterhin organisierten das Familienbüro und die Abteilung Jugendpflege in der Zeit vom 
30.06. bis 02.07.2023 zum 2.Mal eine Familien-Zeltfreizeit in Rommerskirchen 
 
Eindrücke der Veranstaltungen werden von der Jugendpflege anhand einer PowerPoint-
Präsentation vorgestellt. 
 
 

Beschlussvorschlag: 

Der Kreisjugendhilfeausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. 
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Tagesordnungspunkt 4.2: 
 

Antrag der Kath. Kirchengemeinde St. Peter Rommerskirchen auf 
Bezuschussung der Kosten für die Sanierung der Sanitäranlagen in der 
Jugendeinrichtung „Jugendhaus JUST-in„ in Rommerskirchen 
 

Sachverhalt: 

Die Katholische Kirchengemeinde St. Peter Rommerskirchen unterhält seit Jahrzehnten eine 
Jugendfreizeiteinrichtung, die mit einer hauptamtlichen Fachkraft mit einer wöchentlichen 
Öffnungszeit von 20 Stunden geführt wird. Die Finanzierung der Personal- , Sach- und 
Programmkosten erfolgt gemäß den Richtlinien des Kinder- und Jugendförderplan des Rhein-
Kreises Neuss Position 6.2.10.2 „Betriebskosten von Jugendfreizeitstätten mit hauptamtlichen 
Fachkräften (zentrale Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit)“. 
 
Gemäß den Richtlinien des Kreisjugendförderplanes, Position 6.2.10.1, können investive 
Maßnahmen (Neu- und Umbau sowie Ausstattung und Substanzerhaltungsmaßnahmen) mit 
einem Zuschuss des Kreisjugendamtes (bis zu 50% der anerkennungsfähigen Gesamtkosten) 
gefördert werden. Grundlage ist eine Bedarfsfeststellung im Rahmen der Jugendhilfeplanung. 
Der Antrag muss eine bauliche und inhaltliche (das Programm betreffende) Konzeption, 
einen Kostenvoranschlag und einen Finanzierungsplan enthalten. Die bauliche und inhaltliche 
Konzeption ist auf den Bedarf auszurichten. Die letztendliche Entscheidung trifft dann der 
Jugendhilfeausschuss. 
Der Träger der Einrichtung St. Peter Rommerskirchen hat in seinem Antrag und den 
beigefügten Kostenberechnungen sehr ausführlich die geplanten Sanierungsmaßnahmen 
dargestellt. Diese sind als Anlage beigefügt. 
Der Neubau des Gebäudes erfolgte in der Zeit von 1954 bis 1957 und eine Erweiterung bzw. 
Umbau mit der Aufstockung des Dachgeschosses fand 1979 statt. In 1992 und 2006 wurden 
substanzerhaltende Maßnahmen durchgeführt. 
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Die Gesamtkosten sind von dem Architekturbüro PLANWERK a, Grevenbroich, mit 
158.751,66 € berechnet worden. Die Kirchengemeinde beantragt mit Schreiben vom 
03.08.2023 einen Zuschuss in Höhe von 79.375,83 €. Nach den Richtlinien des 
Kreisjugendförderplanes, Position 6.2.10.1, kann dieser Zuschuss –vorbehaltlich der 
Bereitstellung der Haushaltsmittel in 2024 und ergänzender Landesmittel- gewährt werden. 
 
 

Beschlussempfehlung: 

Die Kath. Kirchengemeinde St. Peter Rommerskirchen erhält gemäß Position 6.2.10.1 des 
Jugendförderplanes zu den anerkennungsfähigen Kosten in Höhe von 158.751,66 € für die 
Maßnahmen zur Durchführung der Sanierungsmaßnahmen der Sanitäranlagen einen 
Zuschuss aus Mitteln der Jugendamtsumlage von 79.375,83 €, vorbehaltlich der 
Bereitstellung der Haushaltsmittel in 2024 und entsprechender Haushaltsgenehmigung. 
 
 
 
 

Anlage zu Top 4.2 Sanierung Sanitäranlagen JUST-in 
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